
Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 21.03.2018 
 
Machbarkeitsstudie Härtenschule Mähringen und Besetzung der Mitglieder eines 
Bauausschusses für den Erweiterungsbau  
 
Die Gemeindeverwaltung hat Herr Prof. Kilian mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
beauftragt. Mit ihr sollte belegt werden, ob das erforderliche Raumprogramm am Standort 
untergebracht werden kann und wenn ja in welchen Varianten. Der Gemeinderat beschloss 
einstimmig die Umsetzung der Variante 1 der Machbarkeitsstudie, die vorsieht den Altbau nicht 
mit einzubeziehen. Als Anbau an das bestehende Schulgebäude ist eine zweigeschossige 
Bebauung im Norden des Grundstücks vorgesehen. Damit ergibt sich ein Ringschluss um einen 
zentralen Schulhof, in dem die Gemeinschaftsräume, Speisesaal, Bewegungsraum und 
Musiksaal liegen. Die Kernzeitbetreuung in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 
unterzubringen wurde verworfen. Stattdessen soll in einem ersten Bauabschnitt in diesem Jahr 
die Kernzeitbetreuung neue Räume bekommen. Die Gemeinde wurde beauftragt, zur 
Unterstützung der Baumaßnahme einen Projektmanager zu suchen. Dessen Beauftragung 
erfolgt sodann durch den Gemeinderat.  
 
Kanalerneuerung Lustnauer Straße Kusterdingen  

- Ausführungsbeschluss  
 
In diesem Jahr sollen Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Lustnauer Straße und In der 
Klinge durchgeführt werden. Die Planung sieht vor, den bestehenden Mischwasserkanal auf die 
Durchmesser DN 800 – 1200 in offener Bauweise auf zu dimensionieren. Der Kanal, der zum 
Teil auf Privatgrundstücken verläuft, wird in öffentliche Flächen verlegt und dem 
Straßenverlauf angepasst. Der parallel zum MW-Kanal verlaufende Regenwasserkanal wird 
ebenfalls erneuert. Zum Teil müssen Wasser- und Gasleitungen in der Lustnauer Straße 
umgelegt werden. In der Klinge wird zudem eine neue Wasserleitung verlegt und somit ein 
Ringschluss hergestellt. Ebenso ist die Verlegung eines Leerrohrs für eine spätere 
Breitbandversorgung geplant. Die Belagsausbesserungen in der Straße „In der Klinge“ 
Richtung Lindenbrunnenstraße sollen im Zuge der Arbeiten ausgeführt werden. Der finanzielle 
Aufwand der Maßnahme beträgt € 1.140.000,--. Im Haushaltsplanansatz waren € 1.305.000,-- 
veranschlagt. Der Gemeinderat beschließt in der Sitzung die vorgestellte Planung. 
 
 
Vertrag über den Betrieb und die Förderung der Waldkindergärten am Standort Kusterdingen 
und am Standort Mähringen  
 
Seit September vergangenen Jahres betreibt der Verein Waldkindergarten Härten e.V. seinen 
zweiten Standort in Mähringen. Aus diesem Grund muss der Vertrag mit dem Verein 
Waldkindergarten über die Förderung angepasst werden. Der Gemeinderat beschließt 
rückwirkend zum 01.01.2018 den Vertrag anzupassen. 
 
 
 
 
Genehmigung der Annahme von Spenden 
 

Der Gemeinderat hat die Annahme von Spenden im Zeitraum vom 01.01.2017 bis 20.02.2018 
beschlossen. Eine genaue Auflistung der eingegangenen Spenden lag dem Gemeinderat vor.  
 



 
Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIR und KIVBF zur 
Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände KDRS, KIRU und 
KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT am 01.07.2018 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste Sitzung vertagt. Bis dahin möchten einzelne 
Mitglieder des Gemeinderats sich noch genauer mit dem Thema befassen und Informationen 
einholen.  
 
 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 6.660.000 Euro für ein Darlehen für die 
Kommunale Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Reutlingen mbH (KGE West GmbH) 
 
Die KGE-West GmbH benötigt für die Finanzierung des Baus eines Parkhauses in der 
Markwiesenstraße 52, Reutlingen im Rahmen der Gewerbeförderung ein Darlehen über 9 Mio 
Euro. Für die Gewährung des Darlehens ist eine Bürgschaft erforderlich. Möglich ist nach dem 
EU-Beihilferecht 80% des verbürgten Darlehens. Die Stadt Reutlingen übernimmt 
entsprechend der jeweiligen aktuellen Beteiligungsquote eine Bürgschaft für die KGE-West 
GmbH, die Gemeinde Kusterdingen übernimmt ihrerseits die jeweils fehlenden 
Bürgschaftssummen zu Gunsten der KGE-West GmbH. 
 
 
Abrechnung WEG 2016 nach § 17 Grundvertrag 
 
Der Gemeinderat nimmt die  Aufwands- und Ertragsrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 
für die Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Reutlingen-Kusterdingen zu Kenntnis und 
genehmigt diese einstimmig. 
 
 


